
de evakuiert, dennoch kamen zwei Mitarbeiter des Eomlinungs
diensres zu Tode, und ein dritter wurde schwer verletzt. An den 
Gebäuden entstand erheblicher Sachschaden. Solche tragischen 
Spärfolgeo erinnern in Österreich bis heute an die NS-Zeit. Doch 
die Erinnerung ist auch in anderer BC'liehung wieder explosions
artig aufgebrochen: In den 199ocr Jahren wurde auch Österreich 
mit den politischen und wirrschaftliehen Forderungen der Kon
ferenz über Raubgur in Washington im Jahr 1998 (Ho/Qcaust Era 
A.tutr) konfrontiert. Die heimischen Unternehmen standen vo1 

Problemen, die man ?.u Recht für historisch halten musste. Für 
das Tun der Väter verantwortlich zu sein, ist biblisch und har mit 
modernem Management nichts zu tun. Um aber den negativen 
Auswirkungen auf die Gcschäftsriirigkeit - vor allem in den USA 
- entgegen zu wirken, entschloss sich auch die Versicherungswirt
schaft zu einem Solidaritätsakt - Solid:Hität auch in dem Sinne, 
dass sich selbst Versicherungsunternehmen beteiligten, die zur NS
Zeit noch nicht bestanden harren. Die Österreichischen Versiche
rungsunternehmen beceiBgten sich daher im Jahr 2001 mit 25 Mio. 
USO am Allgmzrinm Entschiidigungrfimds. 11 

"Wir können nur anklopfen, wo die Tür offen ist" 
Der lange Weg zu Anerkennung und Entschädigung 

Hatmal, M. ussing, Rm4u S. Mrim1n- und Nina Bjalek 

Gerade im Zuge der ntigkeit des Nationalfonds du Rrpublik Ostt·r 

reich für Opfer da Nationalsozialismus und des Aligemeinm Em .. ·h., 
digzmgsfimds wird die Bandbreite von Ausschluss und Entrechtung 
während der NS-Zdt in all ihren petfiden Ausformungen bc~on
ders deutlich. 

Über 40.000 Schicksale breiten sich vor uns aus, von denen 
jedes einzelne eine individuelle Entreehrung darstellt. Diese äußcrtc 
sich je nach Opfergruppe unterschiedlich. Ebenso unterschiedlkh 
verliefen Raub und Rückgabe sowie die Anerkennung als Opfer 
durch die Republik Österreich. 

Die Opfergruppen - Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Die überwiegende Zahl der durch den Nationalsozialismus ver
folgten Personen war jüdisch im Sinne der Nürnberger Gesetze. 
Dementsprechend sind rund So Prozent der im Nationalfonds 
und Allgemeinm Enrscbiidigungifonds Antragstellenden der Opfer
gruppe der Juden und Jüdinnen zuzurechnen. Bereits kurz nach 
dem .,Anschluss" und der bald darauf folgenden EinRihrung der 
Nürnberger Rassengesetze in Österreich setzten Verfolgungshand
lungen in Form von sowohl "wilden" als auch staatlich legitimier
ten Arisierungen, Vorschreibung von diskriminierenden Abgaben, 
Verhängung von Schul- und Berufsverboten sowie gewaltsamen 
Übergriffen ein. Die Verfolgungen fanden mit der "Reichskristall
nacht" im November 1938 einen ersten Höhepunkt. Dieser Politik 
der Verfolgung folgten zunehmend systematische Deportationen in 
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Konzentrations- und schließlich Vernichtungslager. Auf diejenigen, 
denen auf verschiedenste Art und Weise, oft unter unvorstellbaren 
Umständen, die Flucht gelang, warteten die Schwierigkeiten der 
Emigration - Mittellosigkeit, Einsamkeit, Heimweh. Manchen 
Eltern, denen die Flucht nicht glückte, gelang es, zumindest ihre 
Kinder im Zuge von so genannten Kindertransporten in Sicher
heit zu bringen. Die meisten dieser Kinder sahen ihre Eltern nie 
wieder. 

Kinder mit nur einem jüdischen Eireenteil in der narionalsozi 
aliscischen Terminologie als "Mischlinge ersten Grades" bezeichnet 
- waren auf Grund ihrer Abstammung ebenso einer GeHihrdung 
ausgesetzt. Sie mussten in den meisten Fällen konkrete Verfol
gungshandlungen wie Ausschluss vom Schulbesuch, Berufsverbot, 
Wohnungsverlust und zahlreiche andere Schikanen ertragen; ab 
1942 drohte verstärkt die Gefahr der Deportation in Konzentrati
onslager. Viele nahmen nach dem Krieg an, dass sie nicht als Opfer 
des Nationalsozialismus anerkannt würden, da sie ja nur "Halb
juden" gewesen seien. So wurden "Mischlinge ersten Grades" vom 
Komitee des Nationalfonds zunächst auch nur bei Nachweis einer 
konkreten Verfolgungshandlung als Opfer im Sinne des National
fonds-Gesetzes angesehen. Erst in der Folge wurde allein die Tat
sache, dass sie auf Grund ihrer Abstammung gefahrder waren, als 
ausreichend für ihre Anerkennung als Opfer erachtet.' 

Fi.ir politisch Verfolgte hingegen, die sich aktiv in den Wider
stand gegen das NS-Terrorregime begeben hatten, gestalteten sich 
nach dem Krieg auch Anerkennung und Entschädigungsmaß
nahmen in anderer Form. So zielte das OpferfUrsorgegesetz aus dem 
Jahr 19472 ursprünglich ausschließlich auf polirische Verfo lgung ab. 
Dies macht deutlich, dass die Nachkriegsgesellschaft durchaus an 
der Integration ehemals politisch verfolgter Mitbürgerinnen inter
essiert war, aber keine Lösung fUr den Umgang mit jenen Gruppen 
von Menschen fand, denen der Nationalsozialismus das Mensch
sein a priori abgesprochen hatte. 

Politische Verfolgung traf neben jenen Personen, die aktiv im 
Widerstand tätig waren, aber auch solche, deren antinationalsozia
listische Gesinnung beispielsweise in regimekritischen Äußerungen 
oder Handlungen ihren Ausdruck gefunden hatte. Viele wurden 
verhaftet und vor Sondergerichte gestellt - die Ureeile lauteten 
etwa auf "Zersetzung der Wehrkraft", "Vorbereitung zum Hoch
verrat" oder" Verstoß gegen das Heimrückegesetz.". 

Die politische Verfolgung richtete sich sowohl gegen Zivil
personen als auch gegen Angehörige der deutschen Wehrmacht, 
welche Opfer der NS-Militärjustiz wurden. Wie mit Deserteuren 
zu verfahren sei, hatte Adolf Hitlee bereits in "Mein Kampf" 
festgelegt: "An der Front kann man sterben, als Deserteur muss 
man sterben". Übergelaufene Deserteure wurden in Abwesenheit 
zum Tode verurteilt und im Falle einer späteren Gefangennahme 
durch deutsche Truppen nicht gemäß der Genfee Konvention als 
Kriegsgefangene behandelt. Ihnen drohte die Hinrichtung. Wah
rend ehemalige Nationalsozialisten nach 1945 eine nahezu vollstän
dige Wiedereingliederung in die Gesellschaft erfuhren, erlebten 
Wehrmachtsdeserteure und Wehrdienstverweigerer in Österreich 
nach 1945 einen nochmaligen Ausschluss. Als Opfer politischer 
Verfolgung wurden sie unter Berücksichtigung des Widerstands
charakters ihrer Kriegsdienstverweigerung sowie der Unverhält
nismäßigkeic der Strafe im Rahmen der NS-Militärjustiz3 erst 
in jüngster Zeit sukzessive anerkannt. Wesendich zu ihrer Aner
kennung als Opfer nationalsozialistischen Unrechts beigetragen 
hat die verstärkt öffentlich geH.ihrte Debatte sowie das Vorliegen 
neuesterwissenschaftlicher Forschungsergebnisse4 auf dem Gebiet 
der NS-Militärjustiz. Das deutsche Bundessozialgericht hingegen 
sprach bereits im Jahre 1991 der NS-Militärjustiz die rechtsstaat
liehe Qualität ab und beurteilte die Todesurteile gegen Deserteure 
generell als "offensichtlich unrechtmäßig" und die Militärgerichte 
als .,Gehilfen des NS-Terrors" und als Mittäter in einem "völker
rechtswidrigen Krieg".5 Unabhängig davon, ob Deserteure aus 



politischen oder sonstigen Motiven gehandel t hauen, haben sie in 
Oeucschland Anspruch auf Encschädigungs-l3hlungen. 

Einer weiteren Opfergruppe, den rund n.ooo Österreichischen 
Roma und Sinti sowie den Jenischen - meist kndlose fahrende 
Händler-, wurde wegen ihrer Abstammung als "Zigeuner" auch 
der Vorwurf der so genannten Asozialität gemacht, der ihre syste
matische Verfolgung begründete. War diese Bevölkerungsgruppe 
auch schon vor der Zeit des Nation:~l~7.ialismus oftmals am Rande 
der Gesellschaft gestanden , wurde sie nun gänzlich ausgegrenZt. 
Den Kindern wurde der Schulbesuch untersagt, die Familien wur
den in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert, ihre 
Wohnstätten zerstört. Von allen in Österreich ansässigen Roma 
und Sinti überlebten nur rund 2.500 Personen den Holocaust. 

Das größte "Zigeunerlager" aufösterreichischem Boden befand 
sich in Lackenbach im Burgenland, von wo aus auch Deportati
onen in die NS-Vernichtungslager erfolgten. Für die Roma und 
Sinti war es auch nach dem Krieg schwer, Anerkennung als Opfer 
des Nationalsozialismus zu erlangen. Noch bis in die t96oer Jahre 
wurde die Anhaltung im Lager Lackenbach nicht als Haft und 
auch nicht als Freibeirsverlust im Sinne des OpferfUrsorgegesetzes 
qualifiziert. 

Neben den Angehörigen mosaischen Glaubens wurden auch 
die Zeugen Jehovas ("Bibelforscher") auf Grund ihrer Religions
zugehörigkeit vom NS-Regime verfolgt. Sie wurden als staatsfeind
lich eingestuft, da sie wegen ihrer religiösen Üben..eugung sowohl 
die Teilnahme an staatl ichen Organisationen wie auch "H itler
Gruß", Fahneneid und Kriegsdienstleistung verweigerten. Bis ein
schließlich 1945 wurden im Deutschen Reich insgesamt rund 2.000 

Zeugen Jehovas in Konzentrationslager interniert; darunter rund 
250 Männer, die wegen ihrer religiös molivierten Kriegsd ienstver
weigerung bingerichtet wurden. 

Die zahlenmäßig größte Gruppe der auf G rund ihrer Volks
zugehörigkeit verfolgten Personen bilden die Kärntner Slowenin-

nen.6 Wurden nach dem ,.Anschluss" zunächst vor allem slowe
nisch-national aktive Einzelpersonen verfolge, so begann ab der 
Besetzung Jugoslawiens durch deutsche Truppen 1941 eine syste
matische Verfolgung. 1942 erfolgte schließlich die Aussiedlung von 

1.076 Kärntner Sloweninnen in deutsche Lager; die beschlagnahm
ten Höfe wurden deutschen Umsiedlern zugewiesen. Eine weitere 
Aussiedlungswelle folgte 1944 als Reaktion auf die zunehmende 
Aktivität von jugoslawischen Partisanen, die zum Teil von der slo
wenischen Bevölkerung iu Kärnten unterstützr wurden. Bei den 
Kärntner Sloweninnen gab es oft innerhalb einzelner Familien die 
unterschiedlichsten Schicksale: Während man Eltern, Großeltern 
und Kinder aussiedelte, wurden junge Männer zur Wehrmacht 
eingezogen. Vic:le desertierten jedoch und schlossen sich dem Par
tisanenkampf im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Jugoslawien 
an, in dem viele ihr Leben verloren. 

Auch auf G rund ihrer sexuellen Orientierung wurden Men
schen unterder national~ozialistischen Herrschaft verfolgt? Homo
sexualität- die schon vorher einen Scraftatbesrand dargestellt hatte 
- wurde als schweres Delikt geahndet. Ab 1941 sah das Rdchsstraf
gesetzbucb die Verhängung der Todesstrafe für "Sicdichkeitsver
brccher" vor. Aus diesem Grund konnten nur mehr sehr wenige 
Überlebende dieser Opfergruppe Anerkennung und Encschädi
gung erhalten. 

Geistig oder körperlich bebi nderte Personen wurden in den Jah
ren 1939 bis 1945 Opfer von Euthanasiemaßnahmen. Hintergrund 
bildeten sowohl "rassenhygicnische"' und eugenische Absichten als 
auch vorgebliche sozialökonomische Interessen. Im Rahmen der 
Aktion "T 4" wurden zwischen 1940 und 1941 Patiendnnen von 
Heil- und Pflegeanstalten, vor allem in Schloss Hartheim bei Linz, 

ermordet. 
Eine Gruppe, die ebenfalls Opfer typisch nationalsozialistischer 

Verfolgung wurde und dennoch eine erst sehr späte Anerkennung 
durch die Republik Österreich fand, ist jene der so genannten Kin-



der vom Spiegelgrund. ,.Am Spiegelgrund", d.h. in den Pavillons 
der Heil- und Pflegeanseair ..Am Steinhof" in Wien, waren eine 
Eniehungsanscalr und eine .,Anstalr zur Aufnahme und Bc:obach
rung von psychisch abartigen lGndern und Jugendlichen" unter
gebracht. Verhahensauffiillige lGnder und Jugendliche wurden zur 

Beobachrung ihrer Erziehbark.eir eingewiesen. Die Einweisung 
auf den Spiegelgrund erfolgte aus den Verschiedenseen Gründen 
- oftmals Stammren die Kinder aus zerrürteten Familienverhält
nissen, galten als "schwer erziehbar" oder litten an ge•stigen oder 
körperlichen Behinderungen. Ab 1940 wurden "Am Spiegelgrund" 
Kinder für medizinische Versuche missbrauehr und aus "rassen
hygienischen" Motiven ermorder. 

Die ersten Erfahrungen der Mirarbeiterinnen des Nationalfonds 
mit den so genannten Kindern des Spiegelgrundes waren beson
ders berührend, da viele nicht glauben konnten, dass die Republik 
Österreich sie nun als Opfer anerkennen würde. Sehr 7.aghaft und 
in großen zeitlichen Absränden meldeten sich Menschen, die dieses 
Verfolgungsschicksal erlicren hacren, beim Nationalfonds. Diese 
Überlebenden haben nach und nach ein Selbstbewusstsein als Ange
hörige einer Opfergruppe entwickelt und begonnen, das Erlebte in 
professionell geleiteten Gesprächen sowie mir der Au&.eichnung 
ihrer Geschichte in Form von Büchern zu ver- und bearbeiten. 

Viele Opfer des NS-Regimes waren Frauen. Die Rolle von 
Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist lange 
Zeit ebenso ignorien worden wie die Existenz spezifischer Verfol
gungspraktiken gegenüber Frauen. Frauen haben andere Erfah
rungen, andere Erinnerungen an Verfolgung und Vernichrung 
sowie andere Verarbeirungsstrategien. Dementsprechend sind auch 
die Lagererfahrungen von Frauen und Männern unterschiedlich. 
Zum einen gibt es Erfahrungen, die Männern und Frauen gemein
sam waren - wie beispielsweise Hunger, Kälte und Terror- auf der 
anderen Seite aber Erfahrungen, die sich explizit am Geschlecht 
festmachen. Deutlich werden geschlechtsspezifische Unterschiede 

----- --

beispielsweise beim Selektionsprozess im Konzentrationslager, bei 
dem Frauen mit lGndern und schwangere Frauen aussortien und 
sofort ermordet wurden, oder bei der sexuellen Ausbeutung von 
Frauen in so genannten HäfdingsbordeUen. Ähnlich verhielt es 
sich bei Euthanasiemaßnahmen, deren Opfer zum überwiegenden 
Teil Frauen waren, sowie bei Zwangssterilisationen. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, auf alle Opfer
gruppen im Detail eingehen zu wollen. Im Folgenden soll daher 
exemplarisch die Lebensgeschichte einer jüdischen Familie skiz
ziert werden. Am Beispiel der Familie von Rosa Weinbergcr3 lassen 
sich sehr anschaulich - gleichsam auf einer Zeitachse von 1938 bis 
heute - Ausschluss, Entrechtung, Raub sowie Flucht, Emigration 
und der lange, noch nicht abgeschlossene Weg zu Anerkennung, 
Entschädigung und Rückgabe dokumentieren. 

Entrechtung, Raub und Rückgabe am Beispiel Rosa Weinberger 

Das L~bro in Wien vor 1938 

1906 in Wien geboren, verbrachte Rosa Weinherger als Tochter 
des Rechtsanwalts David Rybaczewski und seiner Frau Bercha hier 
eine unbeschwerte Kindheit. Oie durchaus wohlhabende Familie 
bewohnte mit ihren beiden Töchtern - Rosa und Fricderike- eine 
Siebenzimmerwohnung im zweiten Bezirk und konnte mit dem 
Verdienst des Vaters ein sorgenfreies Leben führen. Rosa bekam 
z.unächst Hausunterricht und besuchte erst später ein öffentliches 
Gymnasium. Anschließend ließ sie sich zur Näherio ausbilden, da 
"damals [ ... ) das Handwerk goldenen Boden gehabt" habe und "das 
Lernen nicht ganz ihre Sache" gewesen sei.9 In ihrer Freizeit spielte 
sie leidenschaftlich gern Klavier aufihrem Bösendorfer-Fiügel und 
fuhr jedes Jahr einige Tage turn Schilauf nach Mariaz.ell, auf die 
Rax oder nach Bad Ischl, wo sie auch ihren zukünftigen Mann, 
Otto Weinberger, kennen lernte. 
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Bnrzubung und Entr«ht:ung im Nationalsozialismus 

Mit dem "Anschluss" Österreichs an Hirler-Deucschland änderten 
sich Rosa Weinbergcrs Leben und das Leben ihrer Familie schlag
artig. Im Sommer 1938 trat die Familie der Gildenusur Auswand~
rzmg,rhi/fiaktion for judm bei, da es zu diesem Zeitpunkt "kein nor
malesEmkommen mehr gab"10, wie ~rau Weinherger erzählt. Die 
.,Akrion Gildemeester" hatte den Zweck, die Auswanderung von 

Rosa Wrinbo-g" mit ihrmz Sqhn Grorg in Sydney, März 2006 

bedürftigen Personen, die nicht Mitglieder der fmu/itisclmz Kul
tusgml~indl' waren, nach den Nürnberger R'tsscngescczen jedoch 
als Juden galten, zu organisieren, zu finanzieren Ul\d zu beschleu
nigen. Zu diesem Zweck übergaben wohlhabende Juden, wie die 
Rybaczewskis und die Weinbergers, ihr gesam les Vermögen zur 
Verwaltung und Verwertung an das Bankbaus Krmrschkrr & Co, 

- --- --

das vom Staatskommissar in der Privatwirtschaft am 30. Mai 1938 
für diese Aktion als Treuhänder bestelle worden war. Ein bestimm
ter Prozentsatz - in der Regel zehn Prozent - dieses Vermögens 
war zur Finanzierung der Auswanderungsaktion bcreittuscellen. 

UIIICMAIJ$ ~ltUITSC*tt & C. 
~! ......... ., .. _ "'·"' 
- ········ .. l',.. 

...,_.,__., ___ .. --·- ....... -~~-·.=-=-.: 

Enu Sritr rints Srhrribros dn BankbatiSts Krmtschk" 6- Co. an H~rnr 
David (hirr mit uinnn zwritm Vornamm Dagob"t angtschri~bm) Wnn
bugtr vom 10. Mai I9i9 Vt!Zliglicb d~r Gifdmrust~r-Aktion 

Als Gegenleistung versprachen sich die Beitragenden - etwa 100 

jüdische Familien mit rund 100 Einzahlenden- eine beschleunigte 
Vermögensliquidierung und bevorzugte Behandlung bei ihrer Aus-



wanderung.U Im Rahmen dieser Aktion mussten die Familien 
Weinherger und Rybaczewski etliche ihrer Liegenschaften veräu
ßern; der Schmuck der Mutter wurde gemäß § 14 der Verordnung 
über den Einsat"l des jüdischen Vermögens12 zwangsweise an das 
Dorotheum verkauft. "Alles, was wir besaßen, ist in Reichsflucht
steuc:rn, Judenkonrribution, Beschlagnahmen aufgegangen. " 13 

Im Jahr 1940 mussten unter anderem Bauparzellen von David 
Rybaczewski zur Vergrößerung des Militärflughafens Aspern an 
den Reichsfiskus Luftfahrt verkauft werden. Die Veräußerung ver
lief auch im Rahmen der "Aktion G ildemeester"; der Verkaufserlös 
kam David Rybaczewski jedoch nicht zugute, sondern wurde auf 
einem Sperrkonto hinterlegt, worauf dieser keinen Zugriff hatte. 

Persönlichen Übergriffen der NationalsoziaHsten während der 
.,Reichskristallnachtu konnte die Familie zwar in der Wohnung der 
Schwester entgehen, nachdem der dortige Hausbesorger bestochen 
worden war; die Wohnung sowie die Rechtsanwaltskanzlei des 
Vaters wurden jedoch geplündert und dort befindliches Inventar 
wie Tafelsilber, Teeservice, Persianer und Teppiche wurde geraubt. 
In der Folge war man gezwungen, sich von den verbliebenen Wert
gegenständen sowie dem Bösendorfer-Fiügel zu trennen, um das 
Überleben zu sichern und eine Flucht zu ermöglichen. 

.flucht tmd L~bm im Exil 

Während die Eltern zunächst in Wien zurückblieben, konnte Frau 
Weinherger gemeinsam mir ihrem Gatten Otto und ihrem damals 
dreijährigen Sohn Georg im Februar 1939 Richtung Italien fliehen. 
Für Gegenstände, die man mitnehmen wollte, musste gezahlt wer
den; Geld versteckten manche Exilantlnnen sogar in den Schuh
sohlen. Die flüchtende Familie Weinherger hatte nur einen Koffer, 
einen Scheck in der Höhe von f. 2.00 und Schiffskarten für die 
Überfahrt nach Schanghai bei sich. Möbel und sonstige persön-

liehe Gegenstände, die noch übrig waren, wurden in einen so 
genannten Lift - eine Transporteinheit tlir Umzugsgut fiir große 
Distanzen - verpackt. Dieser erreichte sein Ziel jedoch nicht im 
Originalzuscand, da er von den Nationalsozialisten geöffnet wur
de und diese noch die letzten wertvollen Gegenstände und andere 
Habseligkeiten daraus entnahmen. Nicht einmal Fotos von früher 
sind Frau Weinherger daher erhalten geblieben. 

In Neapel konnte die Familie mit der Unterstützung von Ver
wandten vorübergehend Quartier nehmen. Vor Kriegsausbruch 
setzte sie ihre Flucht auf einem Fischerboot in Richtung Frank
reich fort. Knapp vor der Landung in Nizza wurde das Boot aller
dings beschossen. Einige der Bootsinsassen versuchten sich durch 
einen Sprung ins Wasser zu retten. Die Polizei beschlagnahmte 
das Boot, die verbliebenen männlichen Flüchtenden kamen als 
,.ennemi etranger" (feindliche Ausländer) in ein Internierungs
lager, so auch der Gatte von Frau Weinberger. Frau Weinherger 
selbst fand mit ihrem Sohn bei einem Cousin Unterschlupf. 
In Nizza begegnete sie zufalHgerweise einer ehemaligen Schul
freundin, die dort als Dolmetscheein tätig war. Diese war mit 
einem "commissaire special" befreundet, der die Befreiung ihres 
Ehemannes aus dem Internierungslager erwirken konnte und 
dringend die Weiterreise nach Schanghai empfahl. Die Familie 
folgte diesem Ratschlag und bestieg ein Schiff von Marseille nach 
Schanghai, das sie nach sechswöchiger Überfahrt im Juli 1940 
erreichte. Rosas Schwester Friederike und deren Mann Alfred 
hatten in der Zwischenzeit Wien ebenfalls verlassen und waren zu 
diesem Zeitpunkt bereits in Schanghai angekommen. Ihr Vater 
konnte aus gesundheitlichen Gründen die Flucht aus Wien nicht 
mehr antreten und wurde 1942 gemeinsam mit ihrer Mutter nach 
Theresienstadt deportiert. 

Wahrend der nächsten Jahre lebte Frau Weinherger mit ihrer 
Familie in Schanghai. Sie litt während dieser Zeit auf Grund der 
mangelnden hygienischen Zustände fast ständig an Ruhr. Nach 



achtjährigem Aufenthalt in China übersiedelte die Familie nach 
Sydney, Australien. Frau Weinherger harce anfangs Probleme mit 
der Eingewöhnung, und erst nach längerer Zeit begann sie, sich in 
AustraUen wohler zu fiihlen. Ihr Mann Ono konnte als Ingenieur 
Beschäftigung finden, wobei die Höhe seines Einkommens aber 
nicht mehr jene von früher erreichte. Frau Weinherger selbst arbei
tete zeitweise wieder als Näherin. 

Rosa Weinbergcrs Vater starb 1943 in Theresienstadt. Zahl
reiche weitere Familienmitglieder wurden in Konzentrationslagern 
ermordet. Rosas Mutter überlebte das Lager Theresienscadc und 
kam nach dem Krieg und der Befreiung zuerst in ein Wiener 
Heimkehrerlager der UNRRA. Nach einiger Zeit folgte sie ihrer 
Tochter in die Emigration nach Ausrralien, wo Rosa versuchte, ihr 
ein möglichst schönes Leben als Ausgleich für die Zeit im Konzen
trationslager 2U gestalten. Rosas Schwester Friederike kehrte mit 
ihrem Mann nach Kriegsende nach Österreich zurück, da Alfred 
als promovierter Ant in den USA erneut ein Medizinstudium hät
te absolvieren müssen, um dort praktizieren zu können. 

Bm~hung zu Osu'"ich 

Frau Weinherger selbst besuchte Österreich em Jahre später wie
der. Ihre Haltung der einstigen Heimat gegenüber war und ist bio
grafisch bedingt ambivalent. Einerseits harte sie in Wien eine unbe
schwerte Kindheit und Jugendzeit verbracht und genoss bei ihren 
Aufenthalten dementsprechend die Atmosphäre der Stadt, gleich
zeitig wurde aber auch die Zeit der Verfolgung wieder bedrückend 
präsenc. Frau Weinberget besuchte neben Wien auch Innsbruck 
und Salzburg und unrernahm gemeinsam mir ihrem Sohn Georg 
immer wieder Reisen in das übrige Europa, insbesondere auch in 
die Schweiz. 

Di~ airnach 1945 - Riickst~llungsbnniihungm 

1947 initiierte Rosa Weinbergcrs Schwager Alfrcd Opper gemein
sam mit seiner Schwiegermutter Bertha Rybaczewski die Einkirung 
von Rückstellungsverfuhren rur die entzogenen Liegenschaften der 
Familie14 - darunter neben der bereits erwähnten Liegenschaft: 
in Aspern auch Besitz in Dornbach, Groß..jedlersdorf, auf dem 
Alsergrund, in Favoriten und Sechshaus. Für die Liegenschafe im 
Bereich des ehemaligen Flugfeldes Aspern 15 - die hier exempla-

Lufts(hijf.LZ ll7 GrafZ~pptlin" übtr dnn Flugfo/J Aspn-n am 12. Juli 1911 

risch behandele werden soll - brachte Rosa Weinhergers Murcer 
in Vertretu ng ihres verstorbenen Ehemanns bei der Rückstellungs· 
kommissionbeim Landesgericht !Ur Zivilrechtssachen Wien einen 
Rückstellungsantrag ein. Sie machte geltend, dass ihr Gatte unter 
dem Druck der narionalsozialisrischen Verhältnisse gezwungen 
worden sei, diese Liegenschafe durch den Treuhänder der "Aktion 
Gildemeester" weit unter dem tatsächlichen Wert verkaufen zu las-
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sen. In der Folge verzichtete Bertha Rybaczewski zu Gunsren ihrer 
beiden Tochter Rosa und Friederike auf ihr Erbteil, wodurch diese 
in das laufende Rückstellungsverfahren eintraten. Die Liegenschaft 
in Aspern befand sich damals als so genanntes Deutsches Eigentum 
in der Sowjeczone. Nach dem Zweiten Kontrollabkommen vom 
Juni 1946 fiel das Verfügungsrecht über das Deutsche Eigentum 
jener alliierten Macht zu, in deren Einflussbereich es sich befand, 
und eine Rückstellung bedurfte der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Alliierten Kommission. Eine sukhe Z ustimmung 
konnte im Verlauf dieses Rückstellungsverfahrens auf Grund der 
ablehnenden Haltung der SowjetS nicht vorgelegt werden. Erst 
mir der Übertragung des Deutschen Eigentums an die Republik 
Österreich im Zuge des Sraatsverrrags 1955 konnte das Verfahren 
fortgesetzt werden.16 Der Rückstellungsanspruch wurde schließ
lich im Jahr 1963 - nach 16 Jahren - auf G rundlage des Dritten 
Staatsvertragsdurchführungsgesetzes (StVDG) durch den Verwal
tungsgerichtshof (VwGH) in letzter Instanz abgewiesen. In den 
Ausführungen des VwGH heißt es: 

"\'GI'ie der Verw:~lrungsgerichtshof bereits wiederholt in seinen Er
kenntnissen( ... ) ausgesprochen har, sollen nach dem klaren Worr
laut und dem natürlichen Sinne des 3· ScVDG Erwerbungen des 
Deutschen Reiches fiir militärische Zwecke anders als die sonsti
gen Vermögensüberrragungen im Zusammenhang mir der natio
nalsozialistischen Macheübernahme behandelt wen.1en, da für den 
Erwerb dieser Grundstücke im allgemeinen nicht die Person de5 
Eigenrümers, sondern die Lage des Grundsrucks und seine Eig
nung für militärische Zwecke des DeutSchen Reiches maßgebend 
war: 17 

Der Großteil der der FamHie entzogenen Liegenschaften ver
blieb nach dem Abschluss von Vergleichen vor der Rückstellungs
kommission letztendlich bei den Aciseuren, und nur vereinzelt 
kam es zu tatsächlichen Rückstellungen. 

Im Jahr 1961 machte Rosa Weinherger beim Abgelrungsfonds 
unter anderem Kontoguthaben beim Bankhaus Krmtschk~r & Co 
in Höhe von rund RM m.ooo - dies würde heute einem Betrag 
von € 462.870 entsprechen- als Vermögensverlust ihres Vaters gel
tend. Auf einem (Sperr-)Konto dieser Bank war 1941 die Verkaufs
summe fur die Liegenschaft in Aspern vom Luftgaukommando ein
gelangt. Der Abgelrungsfonds erkannte einen leil dieses Verlustes 
an. Gemeinsam mit kleineren Beträgen von Dividenden, weiteren 
Sparkonten und Wertpapieren sowie unter Berücksichtigung auch 
der JUV A betrug die Höhe der Zuwendungen aus dem Abgeltungs
fonds rundöS 120.000. Von diesem Betrag erhielt Rosa Weinherger 
als alleinige Erbin nach ihrem Vater - ihre Schwester Friederike war 
t963 verstorben - vom Abgeltungsfonds im Laufe der Jahre insge
samt 48 Prozent ausbezahle. 18 

Weitere Schritte auf dem langen Weg zu EntSchädigung und 
Restitution sind fUr Rosa Weinherger erst in den vergangeneo Jah
ren - im Rahmen der Maßnahmen des Nationalfonds- und des 
EntSchädigungsfonds-Gesetzes erfolgt. 

Vom Nationalfonds hat Frau Weinherger erstmalig über die 
Zeitung erfahren. Später lernte sie die Generalsekretärin des 
Fonds anlässlich deren Vorcragsreise in Ausrealien persönlich 
kennen. 1996 erhielt Rosa Weinherger vom Nationalfonds in 
Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus eine als sym
bo lische Geste definierte Zahlung in der Höhe von öS 70.000 

sowie 2001 eine Mietrechtsentschädigung in der Höhe von USD 
7.000. Die Mierrechtsentschädigung, die im Zuge des Washing
toner Abkommens im Jahr 2001 gemeinsam mit der Einrich
tung des Ailgenznnm Emschiidigungsfimds beschlossen wurde, 
diente der erstmaligen finanziellen Abgeltung von entzogenen 
Bestandrechten an Wohnungen und gewerblichen Geschäfts
räumlichkeiten sowie von geraubtem Hausrat und persönlichen 
Wercgegenständen.19 Bei beiden Zahlungen handeire es sich um 
Pauschalsummen, diese waren daher fur alle O pfer - unabhängig 



von ihr~m Verfolgungsschicksal bzw. der tatsächlichen Höhe der 
~rlin~nen Verluste -gleich. 

Nachdem d~r Rücksrellungs:tnrrag Rir die während der NS
H~rrschafr enttogene Liegenschaft beim ehemaligen Flugfeld 
Aspern 1963 abg~wiesen worden war, steUre Rosa Weinbcrger im 
Jahr 2002 bei der beim Allgnnrinm Entschiidigungifomis einge
richteten Schiedsinstanz erneut einen Antrag auf Rückgabe. Die 
Schiedsinstam. ist zuständig Rir die Prüfung von Anträg~n auf 
Naturalrc:stitution von Licgcn.'lchaften und Gebäuden, welche 

während der NS-Zeit unrechtmäßig ent7~g~n worden waren und 
sich per I7.Jänner 2001 in öffentlichem Eigentum20 befanden. Im 
Rahmen dieses VerFahrens hat die Schiedsinstanz im September 
2005 die Rückgabe der heute der Stadt Wien gehörenden Liegen
schaft in Aspern empfohlen. Nach Ansicht der Seiliedsinstanz 
erfolgte der Vermögensentzug bereits mit der Übergabe des Vermö
gens des Vaters an den Treuhänder, das Btmkhaus Krmtschk~r & Co, 
da ihm ab diesem Zeitpunkt jegliche Verf'ugungsmacht über sein 
Eig~otum genommen war. Da der seinerzeitige Vermögensentzug 
durch die "Aktion Gildemeester" aus Gründen der NS-Verfolgung 
der FamiJien Weinbergerund Rybacuwski eingetreten sei, stünden 
auch die Bestimmungen des 3· StVDG einer Rückstellung nicht 
entgegen.21 

Oie ursprüngliche Gesamtfläche der im Besitz von Rosas Vater 
befindJichen Parzelle betrug ca. 15.000 m2• Restituiert werden 
können aber nur rund 6.ooo m2, da sich die Restfläche heute in 
Privatbesitz befindet. Hinsichdich der verbleibenden 9.000 m2 , die 
in natura nicht zurückgestellt werden können, wird vom Allgmui
nm l::ntschiidigungifonds derzeit die Möglichkeit einer finanziellen 
Abgeltung geprüft. Der Wunsch von Rosa Weinherger wäre eine 
Rückstellung des gesamten seinerzeit aus dem Besitz ihres Vaters 
enttogenen Grundstücks. Dies ist aber nach derzeitiger Gesetzes
lage nicht möglich. Ein weiterer "Wermutstropfen" für Frau Wein
berger liegt in dem Umstand, dass die Fläche seineneit - beim 

Kauf 1936 durch ihren Vater- Bauland war, heute aber als Wald
und Wiesengebiet uncer Naturschutz steht. 

Gleichzeitig hat Rosa Weinberger beim Allgnnrinen Entscbii
digungsfimds auch Ansprüche hinsichdich weiterer Immobilien, 
beweglichen Vermögens, Akrien und Wertpapieren sowie Bank
konten und Versicherungspolizzen geltend gemacht.22 Der Allg~ 
m~in~ Entscbiidigung.rfomls soll zur umfassenden Lösung offener 
Fragen der Entschadigung von Opfern des Nationalsozialismus 
beitragen. Auszahlungen aus dem mit einem Betrag von 210 Mil
lionen US- Dollar ausge~tatteten23 Allgmuinm Entsrbiidigungsjimds 
können jedoch erst erfolgen, wenn die Bearbeitung aller Anträge 
abgeschlossen ist. Um dem Alter der Betroffenen Rechnung zu 
tragen, hat kürllich eine Änderung des Entschädigungsfonds
Gesetzes die Möglichkeit von Vorauszahlungen an die Antragstei
lenden geschaffen.24 

Seit dem ersten Bemühen der Familie Rosa Weinbergcrs um die 
Rückstellung ent7~genen Eigentums sind 6o Jahre {!) vergangen; 
Restitution und Entschädigung sind aber bis heute nicht abge
schlossen. Rosa Weinherger feierte im Juni 2006 - während des 
Entsrehens dieses Beitrags25 - ihren 100. Geburtstag. Die von der 
Schiedsinstanz getroffene Entscheidung bezüglich der Liegenschaft 
in Aspern ist derzeit in Umsetzung begriffen. Erst nach Vorliegen 
dieser Entscheidung konnte das Verfahren betreffend ihren beim 
AUgnn~inm Entschädigungsfonds eingebrachten Antrag eingeleitet 
werden.26 

Schlussbetrachtung 

Die Auseinandersetzung mit den materiellen Verlusten im Zuge 
von R.cstilurions- und Entschädigungsverfahren fördert bei den 
Betroffenen eine erneute Beschäftigung mit den darüber hinaus 
entstandenen immateriellen Verlusten wie Schul- und Berufsver-



bot, Verlust von Familie, Heimat und Sprache - dies haben viele 
hundert Menschen in persönlichen Gesprächen, Briefen, bei Tele

fonaten und in ihren Anträgen um Restirution zum Ausdruck 

gebracht. 
Diese immateriellen Verluste sowie der daraus oft resultierende 

Verlust der eigenen Identität stellen einen Teil der individuellen 

Entreehrung und d es Ausschlusses aus der Gesellschaft, aus dem 

.,Menschsein" überhaupt, dar. Ein rassisch Verfolgter beschreibt 

seine Empfindungen so: 

,.Die Eindrücke und Spuren meiner frühen Erfahrungt:n, und das 
stete Bcwus.~tsein, nicht nur so viele Angehörige, sondern auch 
einen wichtigen Teil meiner Idenritär verloren zu haben, bleiben 
unauslöschlich. Die Ungerechtigkeit, als minderwertiges \'Vesen 
ausgesondert 'l.U werden, der Emzug des Rechts, sich selbst zu ver
teidigen, ist noch immer hart zu ertrngen.~ 27 

Oie Auswirkungen der Verfolgung auf die Biografie des Einzelnen 
machen die Grenzen von Entschädigung erst richtig bewusst. Die 

immateriellen Verluste werden von den Betroffenen oft schwer

wiegender als die rein materiellen empfunden, weil sie symbolisch 

und psychologisch genau Rir dieses nicht (er)messbare Ausmaß 

an Entrechrung, Verfolgung und Entwurzelung stehen und durch 

keine Entschädigungsmaßnahme je kompensiert werden können. 

Im Brief eines Betroffenen an den Nationalfonds heißt es: 

,.Die verlorene Heimat ist unersetzlich- und Heimat ist viel mehr 
als Umv.-dt, Landschaft, Heim, Familie, Freunde und Bckannre. 
Sie ist ein allumfassender Begriff von Geborgenheir, Glauben an 
das Gute und Edle, und Zugehörigkeit von Gestern, Heure und 
Morgen. All das ist uns geraubt worden, ~nn uns auch das nad.'te 
Leben bewahrt bHeb [ .. V 28 

Gleichzeitig hat sich jedoch gezeigt, wie wichtig Entschädigungs

maßnahmen - tro n all ihrer Unzulänglichkeit - fur die Betrof-

fenen gerade auch in nicht-pekuniärer Hinsicht sind - öffnen sie 

doch über das von öffentlicher Seite gebotene Interesse und die 

Anerkennung der ertragenen Schicksalsschläge auch den Weg zu 

Versöhnung und Verständigung. 

..Als Überlebender und eingedenk der viekn, denen dies nicht 
gestattet war, sind wir dankbar dafiir, dass jera - mehr als s8 
Jahre nach den Nazigräuel - eine neue, junge und schuldfreie 
Generation von Österreichern die Wahrheit erkannt hat und den 
Mut hatte zu sagen: ,Es tut uns lcid.'"29 



eben und ihn: Würde wi.d...il<t'lundkn; •khc dnu M•rsit B<rncr: .Judcntypologisic· 
rung=" in der Antbropoloßje am Bcupkl der Bntlnde des Naturhi•tnrischcn Mu...,ums, 
Wien, in: tcirgcxhi<hrc, n (1Q01), Heft 1. !>. 111 116. Nicbtzuknt konnte auf diese Wci&< 
das weitere Schicksol dca Lcon hlltcnRok aufgckllrt werden. Für ohrm d~iiglicbcn 
H inweis .Unke ic.h <.:budia SrriDjl 

" Fdix Krciukr. L'n Tcmoin dc t. ßarb.troe du XXtme S~k (fdlx Kr<isskr an Hanndore 
Burscr. Brief v. 8.u.r')89), in: Christinc U..crf/Honnclore Burger (Hg.): Corps blcssCs. 
Peincs intimes autrichocnnc<, Rourn oqq1, S. SI '10. h~r S. 63. 

21 Ende Ol<1obcr 1912 war die Deponation der Wkncr J udcn fut abgcxblossen. Es bcf•n
den sich nur mehr erw• 8.100 Juden ln der Stath; vgl. Jotony Moscr. Die Katutropbc der 
Juden in Österreich 1918 194s. in: DergelhcStem in Öuerrci<h. Kaulogund Einführung 
Z \l e-inf'r Dok\•l'nenu•inn (-Stu<liaJ"d~k" Aunri<-3, Bd. s), EiKnn~d_t 197-, S. lfof. 

>l hracl Gutman/Ebcrh>rd Jlckcl (llg.): F.n7yklopldic des Holouust. Die Verfolgung und 
Ecmordung der curop:.l$<hcn Jutlcn, 8<1.1, Brrlln 1993, S. 404. 

•• MA 61 IV R J6rl')s, R 19/99 fo, S< hrdhcn dr~ Aonr< Jrr Wi<n« Landesregierung, v. 
u.6.1996. 

" Ebtl. Marrlu Ravlv ~~~ Botsthaft>sdc.rrt:ir l.>r. Ulf Hausbrandt, beim Wieocr M•gistrat 
cingd2ngt am 16.U.1996. 

.. cb<l. Schreiben des Anus der Wicner Landesregierung, V. 1.11.1997· 
" BGBI I •w 8h14. 
,. MA 61 JV- R j6Ii9S· R 19/99 f, Nirdmchrift über die Amuhandlung, v. 9·•· •999· 
., Elx!. Vormerkblau dc• k.u.k. Krkgsspiw ls, Wl<n XIX, Grinting, brlf. Lcon l:alkcnAik 

(folltcnllück geschrieben), v. 11.11.1917. 
". rbd. BM! an Amt der Wlencr Landrsregirrung, V. 14.1.1')99· 
'' Ebd. Gusnv Spann: Gutochren drs Instituts fiir i'..c:itßesdtiduc der Uni•er•itlt Wien, v. 

7·'-1999· 
)l Ebd. Bcsc.hcid des Amu der Wiencr Landcsn:~;icrung!Rc.frru für Opfcrfürso~. v. 

16.7.1001. 
11 Erl<mnmis des V..CH der Republik Ösrerrdch, Zl. 100Jio81ou7·U, v. 2.1.11.:.00-4-. 

Anmerinmgcn zum Beitral'; SciJd 
1 SondcraKhh• Mosbu,14s8·o-<)8, Fachamt Banken und Vcr1ic.hcrungcn drr OAf an .u, 

RridmriruchafuminiSttrium, Mini<tcml.lorrkrur l.on~,' 11.1 1919· 
• ln Österreich mit GBIÖ 19!8/ljO in Kraft grxttl 
l RGBII, S. +t4. 
• Hckn B. Junz.: Wberc did all thc: Monry go? Pn:·Nni En \X'<J ith of F.uropcan Jew'!'. 

Sdbsn..,.}ag 1001. 
5 Oirt<r Stiefel: Die öncrrcichischc:n Uhcn<n:Nicberußb"<<l und die NS-uil. Wirud u fl-

liche Enrwicltlung. polltischrr Einlluss, jüdiJ<.he PoliuA:n. W'~n 1001. 
6 RGBI I, S. 7 22. 

7 RGBI I, S. 371· 
• 8G8I1955Ir8s. 
• BGBI1958ii3o. 
1' BGBI1957/n 
11 Ü ber dir lant;wicrigrn Verhandlungen •iehc Chtisti~n Karoch: Drr Weg der östcrrci

chisc:hen VersicherungswirudoBft tuon EntS<h:idigungsfondsgrsct~ 100t, in: Di<rrr Stie
fel (Hg.): ,.Unusual Business", Ver$kherung>wl<drroufbau un<l Enueh5digungsfonds in 
Österreich, Wien 1006. 

Anmerkunp t.um Bdcror; LcniJ>r;/Mä .... a /Bjaldt _ 
1 l.t. Bcschluu des Komit<c• des Nationalfonds ckr Republik Ostureich fiirOpfrr drs Na

tionalootialbmus, v. 11.10.1?97· 
1 BGBI194-/t8t. 
J Von den rund 15.000 grgcn Wchrmachuangcbörigc .-crh3ogcrn Todrmrtcikn wurdrn 

ecwa 11.710 wrgrn hhncnßucht •usgrsprochen; erwo 15.000 d>'"" wurden ratslchli<.h 
volbtreckt. Im Vrrgki;h duu wurde w;Jhrend des Zweiren Wd•kric:gcs in ckr l'S-:\rmy 
nur rin cintlt~el ' loocsurtcil wegen Desertion vollstn:ckt, in der britiKhen Armee lo:<Jn 
einziges. 
Vgl. insbroonJcrr W•hcr MJnoS<~dc Opfer der NS-Militirjusti7.: Urteilspruis, St,...f· 
•olltug.l::nc><hildig"ngtpolitik in Önerreich, Wien lOOlö Maria Fritschc: Enttichungcn. 
ÖStcrrcichiS<he i)e...,rtcure und Sdbstverstümmler in der Deuuchrn Wehrmacht, W'~en 
:004-

, W•ltcr Nbno .... hek: UnvcrüiTcmlichtc• Guuehw> fiir den Nation•lfonds der Republik 
Österrckh für Opf<r ,1., N>tionalsozialismus zur Unverhiiltnisrnälligkcit der Strafr im 
Rahmen der NS-l\.lllltiirju>tiL fode"Cnrafe für Drscrtion ausder Wehrmacht als typisch 
nationalsmi>lhti"-h« Unrecht, Wirn 1005, S. zf. 

6 Vgl. duu drn Bcltr.tg \Oll Bri~;iuc Entncr uml l lcidi Wi lscher in diesem Band. 
7 Vgl. Juu den Beitrag \Oll N iko Wohl in dir..:m ßand. 
a An dickt Stelle nukh oen wir Frau Roso Wcinbrrgcr für ihre ßercitsch>ft, ihre tebcnsge• 

schicht<: zu vrröllentlkhen, ganz herzlich danken. Unsc:r Dank gilt nu~h Mng. Chri11inr 
Schwab, ~tdl,·ertretcndr Genrra!.ckrctlrin und Bercich>lciterin <lcs Allgemcinrn Ent· 
Khiidigungsfond•, in<bc\Onckre flir den Hinweis auf drn von <Irr SthkclsinstanL hchnn
dehen F>ll Fßling-Wcinhcr&cr. 

t Tekfonisd\rs lntcrvic" mit Rosa Weinbrrgcr. ' '· 1.6.2.006. 
10 BriefRosa Wc:inl>ers<M an tkn N>tiotulfonds, o.D. 
11 Vgl. S<hirdtoin>~arv fur Nacura lrcnotution, Enucbriclung v. ~0-9.2005, Nr. 14/zoos. RZ 

11; onlinc unrer hrrp://.."..w.nuiotulfonds.orgl><fidcut<eh/indc-x.htrn. An diesrr Stdlc 
sd Mag. Gii nttt Gi,Rlcr, JuriSt bei drr Sc:höcd.in.sunz !Ur Nacuralrestitution im Allge· 
meinen Enuch.Uigung,fMd•. fUr tcinc Anregungen h<n li<h grdankt; er bat den Fall 
Eßling-Wdnhrrscr für dir Sc:hieclunnan~ jurimtch au fbcrritct. 

u RGBIJ. s. 170'). V. J.J!. IC)J8. 

U BriefROJ2 Wcinhcr&<oun tkn Nauonolfond•. v. 6-ll.t'I')S. 

" Im 7.uummcnh•ng nu t dirwr Gehtndmubung von Rückstdlungsfonkrungrn tltigte 
dieser einst ckn Ausspru<h .Wir können nur anklopfen, "'0 dir Tür offen ist." 

' 5 Ocr Flughafrn A•pcrn wurde 19n als Sportllughafm in Bccrieb genommenandin den 
spä1rn 1910<r Jahrrn turn Sport· und Vcrkrhrsllugb.fcn ausgebaut. ln der z.,.-ischcn
kriegsuit g•h .Irr Fho11rl"' •I• ,intrrnation• lstrr Flugh•fen der Wdr" mir rc:gem Ver· 
l<rhrsbccrieb. Bi< M:111 11118 wurden ln Asprrn auch östcrrckhischc Luftnrdrkrifrc nuio
niert. ln d<n Kri<g\jJhrcn l>licb tlcr V<rkchr>bctrieb tun:Od15< aufrrchr, zritwcilig wurden 
donauch eine lllindflut;.nhule (19~0) .owlc tlcr S•nitltdlugdirnsr 17 (1945) untcrschn<hr 
und vrrschiedrne rlul.ltrll!;t) pcn dcrtlcuc.chcn Luftw•lfe •bg<stdh. O<r Flughafen sollte 
weiters a l• , Lcithont' ci ncs . l'lugh•fcnbercichcs", zu dem "'w• Schw"ch21, Zwölfaxing 
und Langenlrbun gehürtcn, fungierrn. Zu Ende des Kric:gcs dienrr Aspern dann der 
Dcutschrn Lufthorn• vm • llern al; W•rtung>bJsis. Am 9+1945 bcsrn<cn Sowjettruppe~> 
drn Flughafrn urul miiLI<n Ihn bi> Herb.c t9SS für die eigenen S<rcitkräftc als Flugstürz. 
punkt. Oan•d o wurde er hb zur Schlldlung Ende M:irz •977 übrrwiegcnd als Sportßug
hafcn genulLt; vgl. ~u'IJot otr Hdert< Ben.: Memorandum zum Fall Eßling-Wdnbergcr, 
unvcröiTcntli<htn Arbeit,IIIQnu•krlpt für JieSchicdsi nsranz für Naturalrrstirution, Wien 



v. s.1.1oos. S. 7f. An dieser Srelle sei Mag. Susannc Betl, Historil<erin bei der s,hlcdsin>
un2 Filr Naruralrosricudon im Allgemeinen Entsc:hldigungsfonds. unser baondcrcr 
Dank ausgnproc;hen.lm Zuge der Be;~rbc:itung des bei der &hicdsinsrant cingcbr.>chrcn 
Anrnges auf Narur>lreilirution von Frau Wcinberger erarbeitete Jie oben tirierrcs Me· 
morandum. Dank gebührt ihr auch Filr die llcrsrcllung dn rclefonischen Konraktes mir 
Fr>u Wcinberger und Filrdie Erhebung von 11Uittlkhcn lebcnsgcsc:hichdichen Ducn und 
histOrischen Details. 

I& Ebd. 
17 Erkennrnis dc. VwCH, Zl. 496/61, S. 4· 
10 Vgl. Schicdsinsranz ftir Narunlrcsrirution, F..nU1Chcidung v. ~Q.9.100S, Xr. >41005. RZ 

92; online unrer hrtp://www.nationalfondLorg/aef/dcurschlindcs.btrn. Ocr Fonds rur 
Abgclrung von Vermögenrvcrlunen polirisch Verfolgter (Abgclrungsfond.) zahlte eine 
\'On ihm an<rkannte SchadensJllmme bir öS 47.1~ w 1000. aus. Darüber himusgcbc:ndc 
Summen wurden %U 48..,, jN<Kh mir mindestens öS 4~.150 abgq;oltcn. Auskunft von Dr. 
Joscph Klemcnr buierend auf R .... hc.-hcn in Abgdrung.l'ond,.kren im ÖStA. An dieser 
Stelle sei Dr. Jo.scph Klemrnr, Polirikwi>scnsclur~e:r und Rechercheur lximAllgemeinen 
E.ntsdtädigungsfondt, unser D•nk Filr dk- vielen wcnvolkn Anregungen ausgesprochen. 

19 Vgl. dazu den Bcitr•g von Ev• Blimlinger in diesem ß•nd. 
10 Ursprünglich bcsnnd die Möglichlttil ftir Antrlge •ufN>turalrestiturion nur für Eigen· 

rum der Republik Öncrreich. Gemäß S 18 Enrsch3digu ng.sfonds-Ge5<17. haben aber auch 
di< Stadt Wim, die Bundulander Oberüsrerrd<.h, K:irnten, Saltburg, Nicderösrerreich, 
Yorarlbcrg, Burgenland und Stcicrmuk,aowic clie Gemeinden Bad lsch l, Eisensradr, Sto
ckerau und Vöcklabruck die &hiedsinmn71ur PrOfung von Anrrlgen •ufNatu ralresti
tution für zusr:i.ndig crltlltt. 

11 Vgl. bnp:l/www.narionalfonds.org/aef/deuudrlindcx.htm, Schicd•instam für Narural
rcstirution. Prcsscmiueilung 7Ur Enuchcidung v. 10•9-1001, Nr. 14h005. 

u Neben dtt &hicd.ins12nz ist beim Allgemeinen EntKhidigungsfonds auch ein Antrags· 
komitec: cing<'richtct, wckbes über eine monet:irc Ent•~h:idigung von Verlusten und 
Schäden in verschiedensten Vermügcnsbtcgorien entscheidet. 

.., Oie Dotierung des Fonds konnte ersr nach Abweisuns der Jemen der beiden in den USA 
am J0.6.zoot gegen Österreich anhlngigen S•mmdklagen am 7.11.1005 erfol~:en, wo
durch scblidllicb die vom Gesctl gefO<derrc Rahmitherhcit eintrat. 

•• BGBI I 2oosf•·l'-
n An dina Stdlc möchten wir insbesondere Mirj•m Langer fllr d1c viekn V."<:rtvollcn An

regungen und Helmut Wanlilt für Rccher<.hcn im Zusammenhang mit diesem Artikel 
urucrrn Dank aussprechen; für du Lekrorat kien Mirj•m Langer und Helmur Wudik 
bedankt. 

26 Gemäß§ 10 Entschädigungsfoßd>-(;cscn bar duAntrat:skomitcc dcsAIIgcmcincn Em
schädi&ungsfonds bei seinen Enrschcidungcn frühere Resrirutiommaßnahmcn zu be
rücksich rigcn. 

27 Aus dem Brief eines Antragmllcrs an den Nationalfonds. 
10 Aus dem Brief eine• weite:en Antngndlcn an den Nadonalfonds. 
:t Ebd. 

Glossar/ Abkürzungen 

11. Vmmlmmg zum Rnchsbürgn-g~m: VO vom 1.7.1943, RGBI I, S. 372; 
die VO bestimme u.a., dass das gc:samte Vermögen von Juden 
nach ihrc:m Tod an das Deutsche Reich verf.illt 

Abg~lt-ungifomls, Abg~lrungsfondsg~nz: BG vom 22.3.19()1, womit Bundes
mincl tur Bildung eines Fonds 1.ur Abgdrung von Vennögcnsver
lusten politisch Verfolgter zur Verfügung gestell t werden; BGBI 

t96tltoo 
Abkommm 11011 Wasbit~gton ~ Washingtoner Abkomm..,n 
Abs Absatz 
Abt. Abteilung 
Abwt'smb~itskumtor: zur Vertretung einer Person unbekannten Aufenthalts 

besrimmres Organ 
AtlR Archiv der Republik 
AdTLR Amt der Tiroler Landesregierung 
AEF Allgemeiner 7 Entschädigungsfonds 
AKL Amt der Kärntner Landesregierung 
Aktion" T4 • 7 T 4-Akrion 
Alttio11 Gild~m~~tn; Giklnnr~ttr-Aittion: Organisarion, die die Ausw.tndc

rung jener Juden, die nicht Mitglieder der 7 IKG w.uen, abwi
ckelte. Sie w:ar der 7 Zentralstelle für Jüdische Auswanderung 
untergeordnet und erhielt ihren Namen durch den Niederländer 
Frank van Ghc:cl Gildcmcester, der das Vertrauen der NS-Behör
den genoss. Im Kern fill:lll7.ierte sich die Aktion durch das c:nrL.O
gc:ne Vermögen von Juden 

AUg""~inn- Eiu.sdxültgungsfomls for Opfn- d~ Nationalsozialismus (AEF) 
(Gmmzl &ttlmtmt Fund) 7 Entschädigungsfonds 

AUgrmnnes Entscbiidigzmgsfonds-G~nz 7 Entschädigungsfonds-Gesco. 
AUiimn- Rat 7 Komrollabkommen 
Ältestmrat: Die 7 IKG Wien behielt ihren Srams als öffendich-rechdicbc 

Körperschaft bis zum Ende der großen Deportarionswdlen im 
Herbsr 1942 bei. Dann wurde sie aufgdöst und in den "Ältesten
rat der Juden in Wien~ übergeleitet 

alte Kämpfer: Bezeichnung f'ur Nationalsozialisten die schon vor der 
Machtübernahme der 7 NSDAP fllr diese kämpfen 

Altmch: die Gebiete des Deut.~chcn Reiches in den Gn:nun von 1937 
Amtsbesch~inigzmg: im 7 OFG vorgesehenes Dokument, das seinem Be 
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